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Schachtanlage Asse II 

Zustimmung zur Anwendung der Arbeitsanweisung "Abpumpen von kontaminierten Laugent(, 

Stand: 28.10.2014 

I. Entscheidung 

Die Endlagerüberwachung (EÜ) erteilt die Zustimmung zur Anwendung der Arbeitsanwei

sung "Abpumpen von kontaminierten Laugen", BfS-KZL: 9A/65250000/LA/JD/0001/04 

(Asse-KZL: 9A/65250000/01 STS/LA/DA/0001/08) vom 28.10.2014 unter einer Auflage (II.). 

Dieser Entscheidung liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

[1] Mitteilung zur Änderung Nr. 069/2014 Rev. 01 der BfS/Atomrechtlich verantwortlichen 

Person für die Schachtanlage Asse mit Stand vom 02.12.2014 (BfS-KZL 

9A/65221 000/DA/AY/0854/01) als Antrag auf Zustimmung zur Revision der Arbeitsan

weisung "Abpumpen von kontaminierten Laugen", eingereicht bei EÜ am 05.12.2014. 

[2] Genehmigungsbescheid für die Schachtanlage Asse II - Bescheid 1/2010 - für den 

Umgang mit radioaktiven Stoffen gern. § 7 StriSchV des Niedersächsischen Ministeri

ums für Umwelt und Klimaschutz (NMU) vom 08.07.2010. 

[3] Genehmigungsbescheid für die Schachtanlage Asse II - Bescheid 1/2011 - für den 

Umgang mit Kernbrennstoffen gern. § 9 AtG des Niedt3rsächsischen Ministeriums für 

Umwelt und Klimaschutz (NMU) vom 21.04.2011. 
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II. Auflage 

Nach der Freigabe der Arbeitsanweisung "Abpumpen von kontaminierten Laugen", BfS-KZL 

9A/65250000/LA/ J D/000 1/04, Asse-KZL 9A/65250000/0 1 STS/LA/DA/000 1/08 im Sinne der 

Vorgaben für das Qualitätsmanagement ist EÜ eine Farbkopie der vollständigen Unterlage 

zu übersenden. 

111. Hinweise 

keine-

I~ Begründung 

Die Arbeitsanweisung "Abpumpen von kontaminierten Laugen" regelt die Durchführung des 

Abpumpens kontaminierter Laugensümpfe und -schlitze in Strahlenschutzbereichen sowie 

Bohrlöchern mit kontaminierten Laugen. Ebenso gilt sie für das Umfüllen von Intermediate 

Bulk Container (IBC) in Fässer oder anderen IBC. 

Aus Auflage 28 des Genehmigungsbescheids 1/2010 für die Schachtanlage Asse II [2] folgt, 

dass mir Änderungen am strahlenschutzrelevanten betrieblichen Regelwerk einschließlich 

der Anweisungen zur Prüfung und Zustimmung vorzulegen sind. Mit Schreiben [1] wurde die 

Zustimmung zur Anwendung der Arbeitsanweisung "Abpumpen von kontaminierten Laugen" 

mit Stand vom 28.10.2014 beantragt. 

Meine Prüfung hat ergeben, dass der vorgelegten Revision der Arbeitsanweisung zuge

stimmt werden kann. 

Die Auflage wurde aufgenommen, um nachzuvollziehen, ob die gemäß den Vorgaben für 

das Qualitätsmanagement freigegebene Unterlage der hier zugestimmten Fassung ent

spricht. 

Im Auftrag 
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